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RS UVS Niederösterreich 1996/06/03
Senat-BL-95-438

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1996

Rechtssatz

Der Grundsatz der Amtswegigkeit befreit die Partei nicht von der Verp ichtung, zur Ermittlung des maßgebenden

Sachverhaltes beizutragen. Das allgemein gehaltene Vorbringen des Beschuldigten, er sei nicht der Lenker des PKWs

zur Tatzeit am Tatort gewesen,

 

 

ohne den tatsächlichen Lenker namhaft zu machen, reicht nicht, den Vorwurf des strafbaren Verhaltens zu entkräften.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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